
Bei Beratungen über Fragen der Fa
milienerziehung können besonders 
die teilnehmenden gesellschaftlichen 
Kräfte des Wohngebiets und des Be
triebes der Eltern eine wertvolle 
Hilfe geben. Sie kennen die Lebens
gewohnheiten der Eltern, ihre poli
tisch-moralische Einstellung sowie 
ihr Verhalten am Arbeitspiatz. Diese 
Kräfte sind auch in der Lage, geeig
nete Personen zu benennen, die den 
Erziehungsprozeß unterstützen kön
nen.
Durch die Arbeit der Erziehungs
beratungsgruppen wird die Zersplit
terung der Erziehungskräfte über
wunden. Der jeweilige Leiter muß 
der Koordinierung der Erziehungs
maßnahmen besondere Aufmerksam
keit schenken. Die Erziehungsauf
träge müssen konkret festgelegt wer
den, z. B. welche Aufgaben der Klas
senleiter zu lösen hat, was bestimmte 
Fachlehrer, Leiter von Arbeitsge
meinschaften oder Sportübungsleiter 
tun müssen, wie das Schülerkollektiv 
einwirken soll; es werden Empfeh
lungen für die Einflußnahme der 
Jugendorganisation, des Arbeitskol
lektivs der Eltern usw. gegeben. 
Diese Erziehungsaufträge müssen 
auch den Eltern und Schülern be
kannt und verständlich sein.
Die Erziehungsberatungsgruppen 
kommen regelmäßig zusammen. Da
durch wird eine systematische vor
beugende Arbeit an der Schule ge
währleistet. Die gelegentliche Be
handlung von Einzelfällen sollte nur 
die Ausnahme sein. Arbeitspläne gut 
geleiteter Erziehungsberatungsgrup- 
gen sehen Beratungen über Erzie
hungsschwerpunkte, Qualifizierungs
maßnahmen der Mitglieder, Erfah
rungsaustausche u. a. vor.
In einem Erfahrungsaustausch der 
Leiter der Erziehungsberatungsgrup
pen mit dem Referat Jugendhilfe, 
Vertretern des Bezirks- und Kreis- 
gerichts, der Staatsanwaltschaft, der 
Volkspolizei, des Rates des Kreises 
(Abt. Inneres) wurde der Entwurf 
für eine einheitliche Arbeitsrichtlinie 
beraten, die dem Rat zur Beschluß
fassung vorgelegt wird. Diese Ar
beitsrichtlinie beruht auf folgenden 
Grundsätzen;
1. Die Erziehungsberatungsgruppen 
sind Organe der jeweiligen Schule. 
In ihnen wirken Fachleute und ge
sellschaftliche Kräfte, um alle Schü
ler an das Bildungs- und Erziehungs
ziel heranzuführen. In geeigneten 
Fällen sollte bei Schülern der oberen 
Klassen auch ein Vertreter des 
Schülerkollektivs hinzugezogen wer
den.
2. Oberstes Prinzip der Erziehungs
beratungsgruppen ist es, die für die 
Erziehung Verantwortlichen zu un
terstützen, sie zu beraten und ihnen 
konkret Hilfe zu leisten. Dazu ist

eine enge Zusammenarbeit mit den 
gesellschaftlichen Organisationen, 
staatlichen Dienststellen, Konflikt- 
und Schiedskommissionen sowie den 
Rechtspflegeorganen erforderlich. Die 
Zusammenarbeit mit den Rechts
pflegeorganen erstreckt sich neben 
der Mitwirkung im Strafverfahren 
vor allem auf die gemeinsame Aus
wertung von Analysen der Jugend
kriminalität.
3. Gegenstand der Arbeit der Erzie
hungsberatungsgruppen sind vor al
lem folgende Probleme:
— Beratung über besondere Erzie

hungsschwierigkeiten in Klassen 
bzw. bei einzelnen Schülern, so
weit diese Probleme durch den 
Klassenleiter und das Elternaktiv 
oder den Elternbeirat allein nicht 
gelöst werden können.

— Beratung über Maßnahmen bei
Strafrechtsverletzungen von Schü
lern, soweit nicht durch die 
Rechtspflegeorgane bzw. durch die 
Jugendhilfe besondere Maßnah
men eingeleitet wurden. Ist gegen 
einen Schüler ein Ermittlungs- 
bzw. Gerichtsverfahren erforder
lich, so unterstützen die Erzie
hungsberatungsgruppen die
Rechtspflegeorgane insbesondere 
dadurch, daß sie das bisherige 
Verhalten des Schülers einschät
zen und in Zusammenarbeit mit 
der Jugendhilfe die Verwirk
lichung der durch das Gericht

festgelegten Erziehungsmaßnah
men kontrollieren.

— Beratung und Hilfe bei groben 
Erziehungsfehlern und -mängeln 
der Eltern sowie groben Verlet
zungen ihrer Erziehungspflichten 
und anderen negativen Erschei
nungen in den Familien, die sich 
auf die Entwicklung der Kinder 
ungünstig auswirken.

— Einrichtung besonderer Sprech
stunden für Erziehungsberatung, 
sofern die Möglichkeiten des Klas
senleiters und des Elternbeirats 
nicht ausreichen.

4. Im Ergebnis der Beratungen wer
den (ggf. in Abstimmung mit ande
ren Organen) konkrete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Erziehungs
situation in der Schule und im El
ternhaus festgelegt; die Durchsetzung 
der Maßnahmen wird kontrolliert 
und unterstützt.
Sofern die der Erziehungsberatungs
gruppe zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten nicht ausreichen, wer
den dem Direktor der Schule Vor
schläge über die Einleitung von Ord
nungsstrafverfahren, Anträge an 
Konflikt- oder Schiedskommissionen, 
Hinweise an die Volkspolizei über 
strafbare Handlungen, z. B. Verlet
zung der Fürsorgepflicht durch die 
Eltern, unterbreitet.

ELFRIEDE KIRSEL,
Leiter des Referats Jugendhilfe 
beim Rat des Kreises Kötlxen

Erfahrungen bei der Anleitung der 
Schiedskommissionen im Kreis Eisenberg

Im Kreis Eisenberg wurden bis zum 
20. Januar 1965 neun Schiedskommis
sionen gebildet. Anträge zur Bildung 
von Schiedskommissionen haben 
neun LPGs und 14 Gemeinden ge
stellt. Nachdem die Bestätigung des 
Kreistages vor liegt, ist die Bildung 
dieser Schiedskommissionen in vol
lem Gange.
Von Anfang an setzte die Arbeits
gruppe zur Bildung der Schiedskom
missionen für jede Kommission einen 
Beauftragten ein, der für die ord
nungsgemäße Bildung und die nach
folgende Anleitung der Schiedskom
mission verantwortlich war. In den 
Gemeinden, in denen die Bildung von 
Schiedskommissionen erst später vor
gesehen war, wurden in den meisten 
Fällen schon vorher Beauftragte tätig, 
die die Ortsausschüsse der Nationalen 
Front und die örtlichen staatlichen 
Organe bei der Vorbereitung der Bil
dung der Schiedskommissionen unter
stützten. Dadurch bestand von vorn
herein ein guter Kontakt zwischen 
den Beauftragten und den Schieds
kommissionen.

Das Kreisgericht arbeitete mit den 
Beauftragten von Anfang an zusam
men und konnte sie auf ihre anlei
tende Funktion vorbereiten. Die Be
auftragten wurden auf der Grund
lage der Schiedskommissions-Richt
linie des Staatsrates geschult. Die 
Schulungen über die Aufgaben der 
Schiedskommissionen auf den ver
schiedenen Gebieten wurden nicht 
abstrakt durchgeführt, sondern me
thodisch mit praktischen Fragen ver
bunden, die in den einzelnen Schieds
kommissionen auftreten können.
Bis zum 1. Mai 1965 hatten acht 
Schiedskommissionen insgesamt drei
ßig Beratungen durchgeführt, davon 
in fünf Fallen wegen geringfügiger 
Strafsachen auf der Grundlage einer 
Übergabeverfügung, in sieben Fällen 
wegen Streitigkeiten aus dem Wohn- 
verhältnis und in 16 Fällen wegen 
Beleidigung.
In den Schiedskommissionen, in 
denen schon mehrmals verhandelt 
worden ist, ist die Anleitung durch 
die Beauftragten unproblematisch. 
Hier haben sie bei der Vorbereitung
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